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RS OGH 1979/11/28 1Ob727/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1979

Norm

ABGB §37 A

ZPO §271

Rechtssatz

Steht fest, daß der Geschäftszweck - auch - in der Umgehung eines den Parteien bekannten ( ausländischen ) Verbotes

bestand, dann erscheint die Ermittlung des Wortlautes der betreffenden Verbotsnorm entbehrlich.
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